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1 Einleitung

Personengesellschaften werden nach dem innerstaat
lichen Recht der Staaten vielfach unterschiedlich be
handelt. Dadurch stellen sich in der Praxis zahlreiche 
Anwendungsfragen. In ihrem Bericht über die Anwen
dung des OECDMusterabkommens auf Personengesell
schaften1 befasst sich die OECD ausführlich mit solchen 
Fragen und gibt Lösungshinweise. Im vorliegenden Bei
trag soll ein Teilaspekt der Besteuerung von Perso
nengesellschaften herausgegriffen werden, nämlich die 
 Frage, ob und inwieweit ausländische Personengesell
schaften bzw. die hinter ihr stehenden Gesellschafter 
 eine Entlastung von der Verrechnungssteuer auf Divi
denden, die von schweizerischen Gesellschaften gezahlt 
werden, beanspruchen können.

Robert Waldburger hat diesen Themenkreis in einem 
Aufsatz behandelt und die damalige Praxis der Eidg. 
Steuerverwaltung kritisch hinterfragt.2 Seine Ausfüh
rungen sollen hier nicht wiederholt werden. Ziel dieses 
Beitrags ist es vielmehr, einen Überblick über die Ent
wicklung der Praxis der Eidg. Steuerverwaltung zur Ab
kommensberechtigung von Personengesellschaften zu 
geben. Von Interesse ist namentlich die Frage, in welcher 
Höhe einer ausländischen Personengesellschaft bzw. ih
rem Gesellschafter eine Entlastung von der schweize
rischen Verrechnungssteuer gewährt wird.3

Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, welche Praxis in 
Bezug auf andere ausländische Unternehmungsstruktu
ren, namentlich hybride Rechtsgebilde (z. B. LLC), Or
ganschaften und Optionsmodelle (z. B. checkthebox
Bestimmungen) Anwendung findet.

Einleitend soll zunächst allgemein dargelegt werden, in
wieweit eine Personengesellschaft selbst bzw. ihre Ge

1 OECD COmmittEE On FisCal aFFairs, The Application of the   
OECD Model Tax Convention to Partnerships.

2 WalDburgEr, Satz der residualen Verrechnungssteuer bei Divi-
dendenzahlungen an ausländische Personengesellschaften.

3 Die nachfolgend dargelegte Praxis der Eidg. Steuerverwal-
tung beruht massgeblich auf den im erwähnten Aufsatz von 
WalDburgEr gemachten Überlegungen.
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sellschafter die Abkommensvorteile beanspruchen 
 können.

2 Anwendung von DBA auf Perso-
nengesellschaften

Nach Art. 1 OECDMusterabkommen (OECDMA)4 ha
ben nur Personen, die in einem der Vertragsstaaten an
sässig sind, Anspruch auf die Abkommensvorteile.

2.1 Person

Unabhängig von der Art ihrer Besteuerung5 gilt eine Per
sonengesellschaft nach Ziff. 2 des Kommentars zum 
OECDMusterabkommen (OECDMK) als Person iSv 
Art. 3 Abs. 1 Bst. a OECDMA.

2.2 Ansässigkeit

Eine Person ist ansässig, wenn sie der unbeschränkten 
Besteuerung unterliegt (Art. 4 Abs. 1 OECDMA).

2.2.1 Steuerlich transparente Personengesell-
schaft

In den OECDStaaten werden Personengesellschaften 
mehrheitlich nicht als Steuersubjekt behandelt. Besteu
ert wird nicht die Gesellschaft selbst, sondern der Ge
sellschafter mit seinen anteiligen Einkünften. Wird eine 
Personengesellschaft für steuerliche Zwecke als Subjekt 
negiert und als steuerlich transparent behandelt, so kann 
sie nicht als ansässig angesehen werden.

Obwohl das OECDMA grundsätzlich nicht auf steuer
lich transparente Personengesellschaften anwendbar ist, 
finden sich in der Abkommenspraxis einer Reihe von 
Staaten Bestimmungen, wonach solche Gesellschaften 
unter gewissen Voraussetzungen gleichwohl als ansässig 
gelten. Dies ist vor allem dann gerechtfertigt, wenn die 
Gesellschafter im Staat der Personengesellschaft ansäs
sig sind oder wenn die Gesellschafter zwar im Ausland 
ansässig sind, die Gewinne aber im Staat der Personen
gesellschaft als deren Gewinne aus einer dortigen Be
triebsstätte besteuert werden.

Die Schweiz hat in mehrere Abkommen Sonderbestim
mungen aufgenommen, um einer Personengesellschaft 
selbst die Abkommensvorteile zukommen zu lassen:

4 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das 
OECD-MA. Abweichungen in schweizerischen DBA werden, 
soweit relevant, besonders erwähnt.

5 Wird die Personengesellschaft wie eine juristische Person be-
steuert, so gilt sie zusätzlich als Gesellschaft iSv Art. 3 Abs. 1 
Bst. b OECD-MA.

– Nach dem DBA mit Dänemark (DBADK) umfasst 
der Begriff «eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person» auch Personengesellschaften, die nach dem 
Recht eines Vertragsstaates errichtet oder organisiert 
sind. Ähnliche, reziproke Regelungen enthalten die 
DBA mit Belgien (DBAB), Finnland (DBAFIN)6, 
Frankreich (DBAF)7, Griechenland (DBAGR), Is
land (DBAIS), Italien (DBAI)8, Kroatien (DBA
HR), Schweden (DBAS)9 und Tunesien (DBATN). 
Das DBA mit den USA (DBAUS) setzt für die Ansäs
sigkeit von Personengesellschaften voraus, dass de
ren Einkünfte wie Einkünfte von dort ansässigen Per
sonen besteuert werden, und zwar entweder bei der 
Gesellschaft selbst oder bei den Gesellschaftern.10

– Das DBA mit Grossbritannien (DBAGB) enthält ei
ne Regelung, die sich einseitig zugunsten schweize
rischer Kollektiv und Kommanditgesellschaften aus
wirkt. Danach werden die genannten Personengesell
schaften als ansässige Person behandelt, wenn sie ih
re tatsächliche Geschäftsleitung in der Schweiz ha
ben. Ähnliche Regelungen sind in die DBA mit der 
Elfenbeinküste (DBACI), Irland (DBAIRL)11, Ja
pan (DBAJ), Kanada (DBACDN) und Portugal 
(DBAP) aufgenommen worden.

– Keine Regelung zur Ansässigkeit, sondern eine Ver
fahrensvereinfachung enthalten das Verhandlungs
protokoll vom 18.6.1971 zum DBA mit Deutschland 
(DBAD)12 sowie das DBA mit Österreich (DBA
A).13 Danach kann eine Personengesellschaft, obwohl 
sie nicht ansässig ist, selbst einen Antrag auf Entlas
tung von den Quellensteuern auf Dividenden, Zinsen 
und Lizenzgebühren stellen. Vorausgesetzt wird, dass 
mindestens drei Viertel der Gewinne der Personenge
sellschaft Personen zustehen, die in dem Staat ansäs
sig sind, in welchem die Personengesellschaft errich
tet worden ist. Obwohl die Regelung mit Deutschland 
und Österreich nicht zur Bestimmung der Ansässig
keit, sondern zur Erleichterung des Entlastungsver
fahrens getroffen wurde, entfaltet sie auch materielle 
Auswirkungen. Dadurch, dass eine Entlastung nicht 
nur für denjenigen Teil beansprucht werden kann, der 
Personen mit Ansässigkeit im Staat der Personenge
sellschaft zufliesst, sondern für die gesamten Divi
denden, Zinsen und Lizenzgebühren, kommen auch 

6 Wo nicht anders bezeichnet, finden sich die Regelungen in 
Art. 4 Abs. 1 des jeweiligen DBA.

7 Art. 4 Abs. 1 und 3 DBA-F.
8 Art. 4 Abs. 1 und 3 DBA-I.
9 Art. 4 Abs. 1 und 3 DBA-S.
10 Art. 4 Abs. 1 Bst. d DBA-US. Schweizerische Personengesell-

schaften gelten in diesem Sinne als ansässig.
11 Art. 3A Abs. 1 DBA-IRL.
12 Abgedruckt in lOChEr/mEiEr/vOn siEbEnthal/KOlb, A 2.1.
13 Art. 28 Abs. 6 DBA-A.
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Personen in den Genuss des DBA, die selbst nicht ab
kommensberechtigt wären (s. Beispiel 1).

 Schüttet die AG Schweiz eine Dividende von 1000 
aus, wird zunächst die Verrechnungssteuer von 350 
in Abzug gebracht. Die deutsche GmbH & Co KG 
kann mit Formular 85 eine Rückerstattung von 200 
beantragen. Darin eingeschlossen ist auch die Entlas
tung von 50, die auf den Anteil der – nicht abkom
mensberechtigten – natürlichen Person mit Ansässig
keit in einem Drittstaat entfällt.

2.2.2 Gesellschafter einer steuerlich transpa-
renten Personengesellschaft

Wenn die Personengesellschaft nicht selbst eine Entlas
tung beanspruchen kann, weil sie für steuerliche Zwecke 
nicht beachtet wird und die Einkünfte bei ihr nach inner
staatlichem Recht hindurch fliessen, so können dies die 
Gesellschafter tun. Massgebend ist das DBA zwischen 
deren Ansässigkeitsstaat und dem Quellenstaat.14

Besondere Fragen ergeben sich, wenn die Personenge
sellschaft nicht im Ansässigkeitsstaat der Gesellschafter, 
sondern in einem Drittstaat errichtet worden ist und die 
aus dem Quellenstaat stammenden Einkünfte dort keiner 
oder einer marginalen Steuer unterliegen. Sofern der An
sässigkeitsstaat der Gesellschafter die Befreiungsmetho
de anwendet, besteht in solchen Situationen die Gefahr, 
dass es unter Umständen in keinem der drei Staaten zu 
einer Besteuerung kommt. Solchen Gestaltungen wird in 
der Abkommenspraxis u. a. dadurch entgegengewirkt, 
dass eine Bestimmung ins Abkommen aufgenommen 
wird, wonach die Besteuerung im Betriebsstättestaat ei
ne gewisse Höhe erreichen muss.15

14 Vgl. Ziff. 8.4 OECD-MK zu Art. 4.
15 Nach Art. 22 Abs. 4 DBA-US muss die gesamte Steuer, die das 

Unternehmen eines Vertragsstaates und seine Betriebsstätte 

2.2.3 Als Steuersubjekt behandelte Personen-
gesellschaft

Eine Personengesellschaft, die aufgrund ihres Sitzes, des 
Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen, ähn
lichen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtig ist, gilt als 
ansässige Person iSv Art. 4 Abs. 1 OECDMA. Eine sol
che unbeschränkte Steuerpflicht der Personengesell
schaft wird grundsätzlich ausgeschlossen werden kön
nen, wenn bei der Bemessung der Steuer auf ihrem Ge
winn auf persönliche Merkmale der Gesellschafter ab
gestellt wird.

3 Schweizerische Praxis

3.1 Vorbemerkung

Nachfolgend soll die schweizerische Praxis zur Entlas
tung der auf Dividenden geschuldeten Verrechnungs
steuer im Rahmen von DBA, deren Art. 4 Abs. 1 dem 
OECDMA nachgebildet ist, dargestellt werden. Behan
delt werden im Weiteren Sonderfragen im Verhältnis zu 
Deutschland.

3.2 Steuerlich transparente Personengesell-
schaften

Hält eine ausländische Gesellschaft ihre Beteiligung an 
einer schweizerischen Gesellschaft über eine oder meh
rere Personengesellschaften, die in dem Staat, in dem sie 

im Drittstaat auf solchen Einkünften zusammen zahlen, min-
destens 60 % der Steuer ausmachen, die das Unternehmen im 
Ansässigkeitsstaat hätte zahlen müssen, wenn die Einkünfte 
nicht der Drittstaatbetriebsstätte, sondern dem Stammhaus 
selbst zuzurechnen gewesen wären. Beträgt danach die ge-
samte Steuer weniger als 60 %, so kann der Quellenstaat im 
Falle von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren eine Steu-
er von 15 % einbehalten.

GmbH & Co KG
Deutschland

AG
Schweiz

15 %25 %

100 %

60 %

Natürliche Person

Nicht DBA-Staat

Natürliche Person

Deutschland

Juristische Person

Deutschland

Beispiel 1
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errichtet worden sind, steuerlich als transparent behan
delt werden, so kann sich diese ausländische Gesell
schaft auf das DBA ihres Ansässigkeitsstaats mit der 
Schweiz berufen.16 Enthält das anwendbare DBA einen 
Einheitssatz für Dividenden17, so ergeben sich keine be
sonderen Fragen.

Die Mehrheit der schweizerischen DBA sehen indessen 
unterschiedliche Quellensteuersätze für Dividenden aus 
wesentlichen Beteiligungen ausländischer Gesell
schaften vor. Nach diesen Abkommen kommt bei einer 
bestimmten Mindestbeteiligungshöhe (idR 25 %, ent
sprechend Art. 10 Abs. 2 Bst. a OECDMA)18 ein redu
zierter Verrechnungssteuersatz zur Anwendung. Hier 
stellt sich die Frage, ob eine ausländische Gesellschaft, 
welche über eine steuerlich transparente Personengesell
schaft eine schweizerische Gesellschaft hält, den redu
zierten Satz beanspruchen kann oder ob der Satz für üb
rige Dividenden Anwendung findet.

3.2.1 Auslegung von Art. 10 Abs. 2 Bst. a 
OECD-MA

Nach Art. 10 Abs. 2 Bst. a OECDMA wird der reduzierte 
Quellensteuersatz dann gewährt, wenn der Nutzungsbe
rechtigte eine Gesellschaft (jedoch keine Personenge
sellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 25 % des 
Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft ver
fügt.

In den meisten schweizerischen DBA wird ebenfalls ver
langt, dass die nutzungsberechtigte Gesellschaft unmit
telbar an der ausschüttenden Gesellschaft beteiligt ist.

3.2.1.1 Ursprüngliche Praxis der Eidg. Steuer-
verwaltung

Die Eidg. Steuerverwaltung ging ursprünglich davon 
aus, dass die Voraussetzung der Unmittelbarkeit nicht 

16 Vgl. oben, Abschn. 2.2.2.
17 Ein Einheitssatz findet sich hinsichtlich der Verrechnungssteu-

er in den DBA mit Australien (DBA-AUS, 15 %), China (DBA-RC, 
10 %), Dänemark (DBA-DK, 0 %), Ecuador (DBA-EC, 15 %), El-
fenbeinküste (DBA-CI, 15 %), Indien (DBA-IND, 10 %), Italien 
(DBA-I, 15 %; ab 1.7.2005 fällt aufgrund des Zinsbesteuerungs-
abkommens mit der EU [ZBstA] die Verrechnungssteuer bei ei-
ner Mindestbeteiligung einer italienischen Kapitalgesellschaft 
von 25 % weg), Kuwait (DBA-KWT, 15 %), Neuseeland (DBA-
NZ, 15 %), Rumänien (DBA-R, 10 %), Südafrika (DBA-ZA, 7.5 %), 
Tunesien (DBA-TN, 10 %) und Ungarn (DBA-H, 10 %).

18 10 % Mindestbeteiligungshöhe: DBA-F, DBA-IL, DBA-JA, DBA-
CDN, DBA-KAZ, DBA-PI, DBA-T, DBA-TT, DBA-US;   
15 % Mindestbeteiligungshöhe: DBA-IR;   
20 % Mindestbeteiligungshöhe: DBA-D, DBA-EST, DBA-FIN, 
DBA-LV, DBA-LT, DBA-A, DBA-RUS (zusätzlich:  
mind. Fr. 200 000 Kapitalbeteiligung), DBA-UA, DBA-UZB;  
33 1/3 % Mindestbeteiligungshöhe: DBA-PK;  
50 % Mindestbeteiligungshöhe: DBA-VN (insgesamt  
drei Sätze).

gegeben sei, wenn die ausschüttende Gesellschaft über 
eine steuerlich transparente Personengesellschaft gehal
ten wird. Massgebend war eine rein zivilrechtliche Be
trachtungsweise. Danach ist das Unmittelbarkeitserfor
dernis nicht erfüllt, wenn Anteile im Vermögen einer 
Personengesellschaft gehalten werden, welche die Mut
tergesellschaft zusammen mit anderen Personen bildet. 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die im Gesell
schaftsvermögen einer Personengesellschaft des Han
delsrechts liegen, stehen anteilsmässig nicht den einzel
nen Gesellschaftern der Personengesellschaft, sondern 
allen Gesellschaftern in ihrer gesamthänderischen Ver
bundenheit zu. Damit sind nicht die Mitglieder der Per
sonengesellschaft, sondern ist die Personengesellschaft 
selbst als Anteilseigner der Kapitalgesellschaft anzuse
hen. Diese zivilrechtliche Betrachtungsweise schlug 
auch bei der Auslegung der Frage der Unmittelbarkeit 
iSv Art. 10 Abs. 2 Bst. a OECDMA durch. Aus diesem 
Grunde hatten die Gesellschafter in solchen Fällen nur 
Anspruch auf den für übrige Dividenden anwendbaren 
Satz.19

3.2.1.2 Sukzessive Lockerung der Praxis

Eine erste Lockerung erfuhr diese Praxis in einem Fall, 
welchem ein 100%iges Beteiligungsverhältnis des Ge
sellschafters zugrunde lag. In diesem Fall schüttete die 
schweizerische Z.AG Dividenden an die deutsche C.
KG aus. Diese wiederum war eine 100%ige Tochter der 
L.GmbH, Berlin, an der die S.Deutschland Holding 
GmbH eine 100%ige Beteiligung hatte. Die L.GmbH 
und die S.Deutschland Holding GmbH waren organ

19 Vgl. lOChEr/mEiEr/vOn siEbEnthal/KOlb, B 10.2 Nr. 23.

C.-KG
Deutschland (Organgesellschaft)

Z.-AG
Schweiz

100 %

100 %

L.-GmbH
Deutschland (Organgesellschaft)

S.-Deutschland Holding GmbH
Deutschland (Organträger)

100 %

Beispiel 2
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schaftlich miteinander verbunden, wobei Organträger 
die S.Deutschland Holding GmbH war.20

Die Eidg. Steuerverwaltung sah die Besonderheit dieses 
Falles darin, dass die C.KG nur einen einzigen Gesell
schafter, nämlich die L.GmbH, hatte. Im Unterschied 
zur typischen Personengesellschaft, an welcher mehrere 
Gesellschafter beteiligt sind, standen die Gesellschafts
anteile hier dem einzigen Gesellschafter vollumfänglich 
und nicht nur in ihrer gesamthänderischen Verbunden
heit zu. Demzufolge gelangte die Eidg. Steuerverwal
tung zum Ergebnis, dass die L.GmbH die Anteile der 
Z.AG im Ergebnis unmittelbar hielt. Berücksichtigt 
wurde auch, dass die Dividenden vollumfänglich der 
Körperschaftsteuer unterlagen und damit das durch den 
reduzierten Satz angestrebte Ziel, eine Doppelbelastung 
der Dividenden zu vermeiden, erreicht wurde. Dement
sprechend wurde dem Antrag auf Gewährung des redu
zierten Satzes von 5 % stattgegeben.

Eine weitere Abkehr von der rein zivilrechtlichen Be
trachtungsweise erfolgte in einem Fall mit den USA. 
Hier war an der schweizerischen RT International GmbH 
eine in den Cayman Islands errichtete Personengesell
schaft zu 100 % beteiligt. Gesellschafter waren zwei US
Kapitalgesellschaften, wobei die RT, Inc., einen Gesell
schaftsanteil von 99 % hielt und die RT 1, Inc., (100%ige 
Tochtergesellschaft der RT, Inc.) zu 1 % an der Perso
nengesellschaft beteiligt war. Im Unterschied zum Bei
spiel 2 war die Personengesellschaft nicht im Ansässig
keitsstaat der Gesellschafter, sondern in einem niedrig 
besteuernden Drittstaat errichtet. Hinzu kam, dass die 
Muttergesellschaft RT, Inc., nicht zu 100 %, sondern nur 

20 Vgl. lOChEr/mEiEr/vOn siEbEnthal/KOlb, B 10.2 Nr. 26.

zu 99 % an der Personengesellschaft beteiligt war (s. 
Beispiel 3).

Aufgrund des Umstands, dass die von der RT Interna
tional GmbH ausgeschütteten Dividenden jeweils noch 
in demselben Geschäftsjahr der RT, Inc., zuflossen und 
dort der konsolidierten Besteuerung unterlagen, bejahte 
die Eidg. Steuerverwaltung eine unmittelbare Beteili
gung der RT, Inc., an der schweizerischen Gesellschaft.

3.2.1.3 Klarstellung des Begriffs «unmittel-
bar» im Zuge der Revision des DBA mit 
Deutschland

In der im Jahre 2002 erfolgten Revision des Doppelbe
steuerungsabkommens mit Deutschland wurde die Quel
lensteuer auf Dividenden aus wesentlichen Beteiligungen 
auf null abgesenkt. Daneben wurden eine auf Betrugs
delikte beschränkte Erweiterung der Auskunftsklausel 
sowie eine Neufassung der Missbrauchsbestimmungen 
vereinbart.21 Die Neuregelung der Dividendenbesteue
rung gab Anlass, die Frage der Beteiligung über eine 
Personengesellschaft zu klären. Da beide Staaten Perso
nengesellschaften steuerlich als transparent behandeln 
und deren Erträge demnach ihren Gesellschaftern zu
rechnen, können folgerichtig Gesellschaften eines Staa
tes, die über eine Personengesellschaft zu mindestens  
20 % an einer Gesellschaft des anderen Staates beteiligt 
sind, ebenfalls die Befreiung an der Quelle beanspru
chen. Nach der bisherigen Praxis kam in solchen Fällen 
wie dargelegt idR der höhere Sockelsteuersatz für 
Streubesitz zur Anwendung (s. Beispiel 4).

Die A.GmbH ist zu 20 % an der B.KG, die wiederum 
100 % der Aktien der C.AG hält, beteiligt. Demzufolge 
verfügt die A.GmbH im Ergebnis über 20 % Kapitalan
teil an der C.AG, weshalb sie eine vollständige Entlas
tung von der Verrechnungssteuer erhält (s. Beispiel 5).

Die D.AG ist zu 50 % an der E.KG, die wiederum  
30 % der Anteile an der F.GmbH hält, beteiligt. Dem
zufolge verfügt die D.AG im Ergebnis lediglich über  
15 % Kapitalanteil an der F.GmbH, weshalb sie keine 
vollständige Entlastung von der Kapitalertragsteuer er
hält, sondern eine Sockelsteuer von 15 % hinnehmen 
muss.

3.2.1.4 Festlegung einer einheitlichen Praxis

Davon ausgehend, dass die im Protokoll zu Art. 10  
Abs. 3 DBAD enthaltene Klarstellung nicht auf das 
schweizerischdeutsche Verhältnis beschränkt sein kann, 
sondern bei vergleichbaren Verhältnissen auch unter an

21 Vgl. KOlb, Dividendenbesteuerung im schweizerisch-deut-
schen Verhältnis, S. 517.

RT International GmbH
Schweiz

100 %

Personengesellschaft
Cayman Islands

99 %
RT 1, Inc.
USA

100 %

1 %

RT, Inc.
USA (Organträger)

Beispiel 3
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deren DBA Anwendung finden soll, hat die Eidg. Steu
erverwaltung ihre Praxis vereinheitlicht. Massgebend für 
die Auslegung der Unmittelbarkeit iSv Art. 10 Abs. 2 
Bst. a OECDMA soll nicht die zivilrechtliche, sondern 
die steuerliche Betrachtungsweise sein. Danach kann 
sich eine juristische Person, die Gesellschafter einer Per
sonengesellschaft in einem Staat ist, welcher Personen
gesellschaften steuerlich als transparent behandelt, für 
die Verrechnungssteuer auf der Dividende, die von der 
Schweizer Gesellschaft an die Personengesellschaft ge
zahlt wird, direkt auf das DBA zwischen der Schweiz 
und dem Staat der juristischen Person berufen.

Die Tragweite dieser einheitlichen Praxis kann anhand 
der nachfolgenden Beispiele aufgezeigt werden22 (s. Bei
spiel 6).

Schüttet die Schweizer Kapitalgesellschaft eine Divi
dende von 1000 aus, beträgt die Verrechnungssteuer 350. 

22 Die nachfolgenden Beispiele wurden weitgehend einem Ar-
beitspapier der ESTV entnommen, s. lOChEr/mEiEr/vOn siEbEn-
thal/KOlb, B 10.3 Nr. 2.

B.-KG
Deutschland

C.-AG
Schweiz

30 %20 %

100 %

50 %

A.-GmbH
Deutschland

Natürliche Person
Deutschland

Natürliche Person
Deutschland

Beispiel 4

E.-KG
Schweiz

F.-GmbH
Deutschland

25%50 %

100 %

25 %

D.-AG
Schweiz

Natürliche Person
Schweiz

Natürliche Person
Schweiz

Beispiel 5

Personengesellschaft
Deutschland

Nat. Person
Deutschland

Kapitalgesellschaft
Schweiz

50 %50 %

100 %

Jur. Person
Deutschland

Beispiel 6
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Um eine Entlastung von der Verrechnungssteuer zu er
wirken, gibt es zwei Möglichkeiten:
– Die Personengesellschaft kann selbst23 mit Formular 

85 einen Antrag auf Rückerstattung stellen. In diesem 
Fall erhält sie eine Rückerstattung von 20 %, d. h. 
200. Die nicht rückforderbare Verrechnungssteuer be
trägt 150.

– Eine Entlastung kann aufgrund des Protokolls zu Art. 
10 Abs. 3 DBAD auch von den Gesellschaftern be
ansprucht werden. Diesfalls erhält die in Deutschland 
ansässige natürliche Person mittels Formular 85 eine 
Erstattung von 20 %, d. h. 100, und die ebenfalls in 
Deutschland ansässige juristische Person kann eine 
direkte, volle Entlastung an der Quelle geltend ma
chen. Zu diesem Zwecke reicht sie das Formular 823B 
ein, und die schweizerische Kapitalgesellschaft mel
det schliesslich die Ausschüttung der Dividende mit 
Formular 108.24 Insgesamt beträgt so die verbleibende 
Verrechnungssteuer 75.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die beiden Entlastungs
möglichkeiten nicht kombiniert werden können.

Schüttet  in Beispiel 7 die schweizerische Kapitalgesell
schaft eine Dividende von 1000 aus, beträgt die Verrech
nungssteuer 350. Um eine Entlastung von der Verrech
nungssteuer zu erwirken, kann wie in Beispiel 6 die Per
sonengesellschaft selbst25 mit Formular 85 einen Antrag 
auf Rückerstattung stellen. In diesem Fall erhält sie eine 
Rückerstattung von 20 %, d. h. 200. Die nicht rückfor
derbare Verrechnungssteuer beträgt 150.

23 Vgl. oben, Abschn. 2.2.1. Hier stehen die Gewinne der Perso-
nengesellschaft vollumfänglich Personen zu, die in Deutsch-
land ansässig sind.

24 Möglich wäre auch die Einreichung des Formulars 823C, das 
eine Entlastung aufgrund von Art. 15 ZBstA vorsieht.

25 Drei Viertel der Gewinne der Personengesellschaft stehen 
Personen zu, die in Deutschland ansässig sind.

Eine Entlastung kann auch von den Gesellschaftern be
ansprucht werden. Diesfalls erhält die in Deutschland 
ansässige natürliche Person mittels Formular 85 eine Er
stattung von 20 %, d. h. 100, und die in Deutschland an
sässige juristische Person kann eine direkte Entlastung 
an der Quelle von 35 %, d. h. 87.50, geltend machen. 
Dem schweizerischen Gesellschafter bleibt eine Entlas
tung aufgrund des DBAD versagt, da er nicht in Deutsch
land ansässig ist. Nach der Praxis zum Verrechnungs
steuergesetz ist dem schweizerischen Gesellschafter eine 

Rückerstattung auch innerstaatlich verwehrt. Insgesamt 
beträgt die verbleibende Verrechnungssteuer 162.50.

Schüttet die schweizerische Kapitalgesellschaft eine Di
vidende von 1000 aus, beträgt die Verrechnungssteuer in 
Beispiel 8 350. Da weniger als drei Viertel der Gewinne 
der Personengesellschaft Personen zustehen, die in 
Deutschland ansässig sind, kann die Entlastung von der 

25 %25 %

100 %

50 %

Personengesellschaft
Deutschland

Kapitalgesellschaft
Schweiz

Nat. Person
Schweiz

Nat. Person
Deutschland

Jur. Person
Deutschland

Beispiel 7

Personengesellschaft
Deutschland

Jur. Person
Deutschland

Kapitalgesellschaft
Schweiz

50 %50 %

100 %

Nat. Person CH
oder 
jur. Person CH

Beispiel 8
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Verrechnungssteuer – im Unterschied zu den Beispielen 
6 und 7 – nicht von der Personengesellschaft selbst, son
dern nur von ihren Gesellschaftern beansprucht werden. 
Die in Deutschland ansässige juristische Person kann 
 eine direkte Entlastung an der Quelle von 35 %, d. h. 
175, geltend machen. Keine Entlastungsmöglichkeit be
steht wiederum für den schweizerischen Gesellschaf  
ter. 26 Insgesamt beträgt die verbleibende Verrechnungs
steuer 175.

26 Vgl. Ausführungen zum Beispiel 7.

Im Unterschied zu den Beispielen 6  8 sind in Beispiel 9 
mehrere Staaten involviert. Schüttet die schweizerische 
Kapitalgesellschaft eine Dividende von 1000 aus, beträgt 
die Verrechnungssteuer 350. Die Gesellschafter erhalten 
eine Entlastung von der Verrechnungssteuer nach Mass
gabe des DBA zwischen ihrem Ansässigkeitsstaat und 
der Schweiz.

Die in Deutschland ansässige juristische Person kann ei
ne vollständige Entlastung an der Quelle, d. h. von 87.50, 
beanspruchen. Die in Frankreich ansässige natürliche 
Person hat einen Erstattungsanspruch von 20 %, d. h. 50, 
den sie mit Formular 83 geltend machen kann. Die in den 

25 %
25 %

Personengesellschaft
Deutschland

Jur. Person
Deutschland

Kapitalgesellschaft
Schweiz

25 %

100 %

25 %

Nat. Person
Frankreich

Jur. Person
USA
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Schweiz

Beispiel 9

25 %

Beispiel 10
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USA ansässige juristische Person erhält aufgrund des 
Formulars 823 eine Entlastung an der Quelle im Wege 
des Meldeverfahrens von 30 %, d. h. 75.27 Der schwei-
zerische Gesellschafter kann keine Entlastung beanspru-
chen. Insgesamt beträgt die verbleibende Verrechnungs-
steuer 137.50.

Wie in Beispiel 3 ist in Beispiel 10 die Personengesell-
schaft in einem niedrig besteuernden Drittstaat errichtet. 
Anders als im erwähnten Beispiel, das die Entwicklung 
der Praxis aufzeigt, ist aber kein Gesellschafter im Er-
gebnis zu nahezu 100 % an der schweizerischen Kapi-
talgesellschaft beteiligt. Schüttet die schweizerische Ge-
sellschaft eine Dividende von 1000 aus, beträgt die Ver-
rechnungssteuer 350. Die in den USA ansässige Gesell-
schaft erhält eine Entlastung von 30 %, weil sie das Er-
fordernis einer Beteiligungshöhe von mindestens 10 % 
erfüllt. Demzufolge kann sie mit Formular 823 eine Ent-
lastung an der Quelle von 30 %, d. h. 75, beanspruchen. 
Die in Deutschland ansässige natürliche Person erhält 
eine Rückerstattung von 20 %, d. h. 100. Der schweize-
rische Gesellschafter kann wiederum keine Entlastung 
beanspruchen. Insgesamt beträgt die verbleibende Ver-
rechnungssteuer 175.

3.3 Als Steuersubjekt behandelte Personen-
gesellschaft

3.3.1 Darlegung des Grundsatzes anhand von 
französischen Personengesellschaften

Französische Personengesellschaften unterliegen idR 
nicht der Körperschaftsteuer.28 Ihre Gewinne werden 

27 Aufgrund der am 22.12.2004 geänderten Verordnung zum DBA-
US ist für die direkte Entlastung an der Quelle nicht mehr eine 
Beteiligung von über 50 % erforderlich, sondern es genügt die 
in Art. 10 Abs. 2 Bst. a DBA-US festgelegte Beteiligungshöhe 
von 10 %.

28 Eine Ausnahme bildet die société civile, welche der Körper-
schaftsteuer unterliegt. Körperschaftsteuerpflichtig ist auch 
der Anteil des Kommanditärs einer société en commandite 
simple sowie bei der société en participation der Anteil der 
Gesellschafter, die nicht unbeschränkt haftbar sind oder de-

demzufolge bei den Gesellschaftern besteuert. Sie kön-
nen jedoch dafür optieren, der unbeschränkten Steuer-
pflicht als Kapitalgesellschaft zu unterliegen. Unterliegt 
eine Personengesellschaft von Gesetzes wegen der Kör-
perschaftsteuer oder optiert sie dafür, als Körperschaft 
besteuert zu werden, so wirkt sich dies in Bezug auf ih-
re Abkommensberechtigung wie folgt aus: Wie in Ab-
schn. 2.2.3 aufgezeigt, gilt eine aufgrund ihres Sitzes, 
des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähn-
lichen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtige Perso-
nengesellschaft als ansässige Person im Sinne des Art. 4 
Abs. 1 OECD-MA. Davon ausgehend, dass die franzö-
sische Personengesellschaft den Ort ihrer tatsächlichen 
Geschäftsleitung in Frankreich hat und demnach dort 
unbeschränkt steuerpflichtig ist, könnte sie demzufolge 
das DBA-F auch dann beanspruchen, wenn Art. 4 DBA-
F nicht Sonderbestimmungen für Personengesellschaf-
ten enthielte29, sondern im Wortlaut Art. 4 Abs. 1  
OECD-MA folgen würde. Gestützt auf Art. 11 Abs. 2 
Bst. b(i) 30 kann die französische Personengesellschaft 
mit Formular 823B eine vollständige Entlastung von der 
Verrechnungssteuer beanspruchen.

3.3.2 US Limited Liability Companies – Check-
the-box-Bestimmungen

Die Limited Liability Company (LLC), deren Bezeich-
nung wörtlich übersetzt «Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung» heißt, ist eine Personenvereinigung zu Ge-
winnzwecken mit selbständiger Rechtspersönlichkeit, 
welche insbesondere durch die beschränkte Haftung ih-
rer Mitglieder gekennzeichnet ist. Sie kann allerdings 
nicht mit der GmbH nach schweizerischem Recht gleich-
gesetzt werden, da sie ein hybrides Rechtsgebilde ist, das 
sowohl Züge einer Kapitalgesellschaft als auch einer 

ren Namen und Adressen von der Verwaltung nicht bekannt 
gegeben werden.

29 Art. 4 Abs. 1 und 3 DBA-F, vgl. oben, Abschn. 2.2.1.
30 Art. 11 Abs. 2 Bst. b(ii) DBA-F setzt für den Nullsatz zusätz-

lich voraus, dass die die Dividenden beziehende Gesellschaft 
nicht überwiegend ausländisch beherrscht ist (wobei in der 
EU ansässige Personen in diesem Sinne nicht als Ausländer 
gelten) oder beide Gesellschaften an der Börse kotiert sind. Im 
vorliegenden Beispiel sind die Gesellschafter mehrheitlich in 
Frankreich ansässige Personen. Demnach wären die Voraus-
setzungen zur Anwendung des Nullsatzes erfüllt. Sollte der 
Nullsatz infolge anderer Beteiligungsverhältnisse aufgrund 
des DBA-F nicht beansprucht werden können, so wäre zu un-
tersuchen, ob eine entsprechende Entlastung allenfalls nach 
Art. 15 ZBstA geltend gemacht werden könnte. Aufgrund des 
in Art. 15 Abs. 1 ZBstA enthaltenen Hinweises auf innerstaatli-
che und bilaterale Missbrauchsbestimmungen wäre allenfalls 
die Bestimmung des Art. 14 DBA-F zu beachten. Dagegen wä-
re die Bestimmung des Art. 11 Abs. 2 Bst. a (ii) DBA-F nach 
der hier vertretenen Auffassung unbeachtlich, da es sich bei 
dieser Bestimmung nicht um eine eigentliche Missbrauchs-
bestimmung handelt, sondern um eine Regelung zur Begren-
zung der Abkommensvorteile.

Beispiel 11

Personengesellschaft
Frankreich
(als Kapitalgesellschaft
besteuert, mehrheitlich
französische Gesellschafter)

100 %

Kapitalgesellschaft
Schweiz
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Personengesellschaft aufweist. Die Beliebtheit der LLC 
als Gesellschaftsform hat in den USA seit den neunziger 
Jahren stark zugenommen. Vor allem kleinere und mitt-
lere Unternehmen, aber auch Konzernstrukturen verwen-
den sie. Sie bietet:
– zivilrechtliche Flexibilität bezüglich der gesell-

schaftsvertraglichen Gestaltung;
– beschränkte Haftung der Gesellschafter; und
– idR die steuerrechtliche Behandlung in den USA als 

Personengesellschaft, womit die für das amerika-
nische Körperschaftsteuersystem charakteristische 
Doppelbelastung durch Besteuerung der Gewinne auf 
der Ebene der Gesellschaft und der Gesellschafter 
vermieden werden kann. 31

Nach amerikanischem Steuerrecht wird eine LLC grund-
sätzlich als Personengesellschaft besteuert. Nach den 
sog. check-the-box-Bestimmungen haben die Gesell-
schafter die Möglichkeit, für die LLC die Besteuerung 
als Körperschaft zu wählen.32

Bezieht eine amerikanische LLC von einer schweize-
rischen Gesellschaft Dividenden, stellt sich die Frage, 
ob und inwieweit die LLC die Abkommensvorteile be-
anspruchen kann. Wird die LLC als Personengesellschaft 
besteuert, so wird eine Entlastung von der Verrechnungs-
steuer nach den in Abschn. 3.2.1.4 dargestellten Grund-
sätzen gewährt.

Hat die LLC dagegen für die Besteuerung als Kapitalge-
sellschaft optiert und unterliegt sie auf den schweize-
rischen Dividenden der Besteuerung, so gilt sie als nut-
zungsberechtigte Empfängerin und kann die Abkom-
mensvorteile beanspruchen. Sofern sie über mindestens 
10 % der Stimmrechte der die Dividenden zahlenden Ge-
sellschaft verfügt, hat sie nach Art. 10 Abs. 2 Bst. a DBA-
US Anspruch auf eine Entlastung von 30 %.

3.3.3 Organschaft

Bezieht eine ausländische Organtochtergesellschaft Di-
videnden aus der Schweiz, so stellt sich die Frage, ob 
diese für die Zwecke von Art. 10 ihr selbst oder der als 
Organträger dahinter stehenden Person zuzurechnen 
sind. Die Frage wurde im schweizerisch-österreichi-
schen Verhältnis im ersteren Sinne beantwortet. In einer 

31 Schnittker, LLP und LLC: Die Haftung der Mitglieder und Ma-
nager, S. 382; derS., LLP und LLC: Was bedeutet der Konflikt 
zwischen den einzelnen Jurisdiktionen in den USA für die 
Haftung der Mitglieder und Partner?, S. 713.

32 Dieses Optionsrecht zur Besteuerung als Körperschaft besteht 
seit 1997 und kann namentlich auch im Falle von general 
partnerships und limited partnerships ausgeübt werden. Der 
gewählte Status muss dann mindestens 5 Jahre beibehalten 
werden.

Verständigungsvereinbarung vom 10. Dezember 199933 
wurde festgehalten, dass Gewinnausschüttungen einer 
schweizerischen Kapitalgesellschaft an eine österreichi-
sche GmbH, die nach österreichischem Recht Organge-
sellschaft einer in Österreich ansässigen Organträgerge-
sellschaft ist, ihr – und nicht der als Organträger dahinter 
stehenden Person – zuzurechnen sind, so dass nach den 
allgemeinen Grundsätzen Anspruch auf Entlastung von 
der schweizerischen Quellensteuer besteht. Diese Rege-
lung dürfte auch im Verhältnis zu Staaten mit einem ver-
gleichbaren Organschaftssystem Anwendung finden. Of-
fen ist, ob die Regelung auch dann gilt, wenn der Or-
ganträger nicht eine Gesellschaft, sondern eine natürli-
che Person oder eine Personengesellschaft ist. Sollte in 
solchen Fällen die Organgesellschaft, welche die schwei-
zerische Gesellschaft hält, nur deshalb dazwischenge-
schaltet worden sein, um für die ausländische natürliche 
Person oder die Personengesellschaft eine Möglichkeit 
zu schaffen, in den Genuss der tieferen Sockelsteuer bzw. 
des Nullsatzes zu gelangen, müsste die Gestaltung unter 
dem Gesichtspunkt des Missbrauchs geprüft werden.

3.3.4 Personengesellschaft als Muttergesell-
schaft bei DBA, die dem OECD-MA fol-
gen

Die erwähnten Bestimmungen in den DBA-F und DBA-
US über die Entlastung bei wesentlichen Beteiligungen 
weichen von Art. 10 Abs. 2 Bst. a OECD-MA ab. Nach 
dieser Bestimmung findet die Sockelsteuer von 5 % An-
wendung, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesell-
schaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die un-
mittelbar über mindestens 25 % des Kapitals der die Di-
videnden zahlenden Gesellschaft verfügt. Muss aus die-
ser Formulierung abgeleitet werden, dass auf Personen-
gesellschaften als Muttergesellschaft stets die höhere 
Sockelsteuer Anwendung findet?

Der OECD-MK enthält keine klare Stellungnahme zu 
dieser Frage. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass 
die Vertragsstaaten Art. 10 Abs. 2 Bst. a OECD-MA in 
ihren DBA ändern können, um auch eine Personengesell-
schaft, die nach dem geltenden innerstaatlichen Recht als 
juristische Person behandelt wird, in den Genuss des er-
mässigten Satzes für Muttergesellschaften kommen zu 
lassen. Sollte daraus abgeleitet werden können, dass der 
reduzierte Satz auf Personengesellschaften, die wie juri-
stische Personen besteuert werden, keine Anwendung 
finden soll, so liegt darin ein Widerspruch zu der in Ziff. 
10 OECD-MK zum Ausdruck gebrachten Begründung. 
Danach liegt der Grund für die tiefere Besteuerung von 
Gewinnausschüttungen einer Tochtergesellschaft an die 

33 Vgl. ESTV, DBA-Verhandlungen mit Österreich, S. 493.
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ausländische Muttergesellschaft darin, eine mehrfache 
Steuerbelastung zu vermeiden und die Auslandsinvesti-
tionen zu erleichtern. Die Verwirklichung dieses Ziels 
hange von der steuerlichen Behandlung der Dividenden 
in dem Staat ab, in dem die Muttergesellschaft ansässig 
ist. Wird nun aber die Dividende im Staat der Mutterge-
sellschaft bei Personengesellschaften gleich behandelt 
wie bei juristischen Personen, so besteht kein sachlicher 
Grund, der Personengesellschaft den reduzierten Satz zu 
verweigern.34 Aus diesem Grunde wendet die ESTV die 
in Abschn. 3.3.1 und 3.3.2 dargestellte Praxis auch unter 
den DBA, die dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 Bst. a 
OECD-MA folgen, an und gewährt Personengesellschaf-
ten, die wie juristische Personen besteuert werden, 
grundsätzlich die tiefere Sockelsteuer.

4 Schlussbemerkung

Mit der Festlegung einer einheitlichen Praxis wurde die 
Diskrepanz zwischen zivilrechtlicher und steuerrecht-
licher Betrachtungsweise zugunsten der letzteren besei-
tigt. Damit ist für ausländische Personengesellschaften 
bzw. deren Gesellschafter Rechtssicherheit geschaffen 
worden. Da die bestehende Kommentierung von Art. 10 
Abs. 2 OECD-MA nicht zu befriedigen vermag, wäre es 
sehr zu begrüssen, wenn in einer künftigen Revision ei-
ne Klarstellung im Sinne dieser einheitlichen Praxis her-
beigeführt werden könnte.
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SR 0.672.941.81

DBA-I, Abkommen zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und der Italienischen Republik zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Re-
gelung einiger anderer Fragen auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit 
Zusatzprotokoll) (vom 9.3.1976), SR 0.672.945.41

DBA-IL, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Staat Israel zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
(mit Prot.) (vom 2.7.2003), SR 0.672.944.91

DBA-IND, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Indien zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biet der Steuern vom Einkommen (mit Prot.) (vom 
2.11.1994), SR 0.672.942.31

DBA-IR, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Islamischen Re-
publik Iran zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen (mit Prot.) (vom 27.10.2002),  
SR 0.672.943.61

DBA-IRL, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und Irland zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen (mit Brief-
wechsel) (vom 8.11.1966), SR 0.672.944.11

DBA-J, Abkommen zwischen der Schweiz und Japan 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen (mit Noten-
wechsel) (vom 19.1.1971), SR 0.672.946.31

DBA-JA, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und Jamaika zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen (mit Prot.) (vom 6.12.1994),  
SR 0.672.945.81

DBA-KAZ, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Republik von 
Kasachstan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen (mit Protokoll) (vom 21.10.1999), 
SR 0.672.947.01

DBA-KWT, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Staat Kuwait zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
(mit Protokoll und Briefwechsel) (vom 16.2.1999), 
SR 0.672.947.61

DBA-LT, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Republik Li-
tauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen (mit Protokoll) (vom 27.5.2002),  
SR 0.672.951.61

DBA-LV, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Republik Lett-
land zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen (mit Protokoll) (vom 31.1.2002),  
SR 0.672.948.71
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DBA-NZ, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und Neuseeland zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen (mit Prot.) (vom 6.6.1980),  
SR 0.672.961.41

DBA-P, Abkommen zwischen der Schweiz und Por-
tugal zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (mit Zusatzprotokoll) (vom 26.9.1974),  
SR 0.672.965.41

DBA-PI, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik der Philip-
pinen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (mit Prot.) 
(vom 24.6.1998), SR 0.672.964.51

DBA-PK, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Pakistan zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Steuern vom Einkommen (vom 30.12.1959),  
SR 0.672.962.31

DBA-R, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und Rumänien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen (mit Prot.) 
(vom 25.10.1993), SR 0.672.966.31

DBA-RC, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Volksrepub-
lik China zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen (mit Prot.) (vom 6.7.1990), SR 
0.672.924.91

DBA-RUS, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Russischen Föderation 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (mit Briefwechsel) (vom 15.11.1995),  
SR 0.672.966.51

DBA-S, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen (vom 7.5.1965), SR 0.672.971.41

DBA-T, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Königreich Thailand 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen (mit Prot.) 
(vom 12.2.1996), SR 0.672.974.51

DBA-TN, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Tunesischen Repu-
blik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem  Gebiet der Steuern vom Einkommen (vom 
10.2.1994), SR 0.672.975.81

DBA-TT, Abkommen zwischen der Schweiz und Trini-
dad und Tobago zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
(vom 1.2.1973), SR 0.672.975.41

DBA-UA, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Ukraine zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit 
Protokoll) (vom 30.10.2000), SR 0.672.976.71

DBA-US, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (vom 
2.10.1996), SR 0.672.933.61

DBA-UZB Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Republik Us-
bekistan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen (mit Prot.) (vom 3.4.2002),  
SR 0.672.962.11

DBA-VN, Abkommen zwischen dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung der Sozialistischen 
Republik Vietnam zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen (mit Prot.) (vom 6.5.1996), 
SR 0.672.978.91

DBA-ZA, Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Südafrika zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen (vom 3.7.1967), 
SR 0.672.911.81

Verordnung zum schweizerisch-amerikanischen Dop-
pelbesteuerungsabkommen vom 2.10.1996 (vom 
15.6.1998), SR 672.933.61

ZBstA, Abkommen zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft 
über Regelungen, die den in der Richtlinie 2003/48/
EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zins-
erträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind 
(vom 26.10.2004), SR 0.642.026.81




